
Bestellung VKF-Produkte EI30

Bleisch Schreinerei AG Tel:  041 260 64 04

Türen Küchen Schränke Fax: 041 260 64 14

Rothenring 22 bleisch@mein-schreiner.ch

6015 Luzern www.bleisch-luzern.ch

Besteller / Verarbeiter Zuständige Person Verarbeiter

Unterschrift Verarbeiter

Bestelldatum

Datum der Montage (Kalenderwoche)

Objektadresse

Kennzeichnung  Bleisch Schreinerei

Bearbeitete Rohlinge und Fertigelemente EI30

Höhe Breite Tiefe / Dicke ja nein Einsteck 3-Punkt Stahlz. Holzrahmen MBW LBW

Rohlinge EI30

Länge Breite Dicke ja nein Einsteck 3-Punkt Stahlz. Holzrahmen MBW LBW
Typ

gefälzt

Wandaufbau VKF -    Zulassungsnummer

EMPA - Prüfberichtnummer

 KW:

 Serie:

Jeder EI30-Rohling / EI30-Element muss mit diesem Formular bestellt werden.

Pro bestelltes EI30-Element oder EI30-Rohling wird ihnen ein Kennzeichnungsschild mitgeliefert (offen ausgewiesener Rechnungsbetrag pro Stk.)

Ausnahme bilden die VSSM-Brandschutztüren

VKF -    Zulassungsnummer

EMPA - Prüfberichtnummer

Pos gefälzt
Glas Schloss Montageart

Rahmen- / Zargenlicht
stumpf

Rohlinggrösse
stumpfAnzahl

Pos Anzahl Typ
Schloss Montageart WandaufbauGlas

wird von Bleisch ausgefüllt

Fertigungs- und Montageerklärung:
Die vorgenannten Brandschutz-Türelemente werden durch den Verarbeiter nach Massgabe der 
Konstruktionspläne sowie der einschlägigen Fertigungs- und/oder Montagevorschriften des 
Zulassungsinhabers gefertigt und/oder montiert. Es werden insbesondere alle vom Zulassungsinhaber 
vorgeschriebenen Fertigungs- und Montagematerialien und –Komponenten verwendet und keine wie auch 
immer gearteten Konstruktionsänderungen vorgenommen. Ferner werden sämtliche Fertigungs- und/oder 
Montageschritte und Kontrollen vollständig und sorgfältig ausgeführt, so dass die Brandschutz-Türelemente in 
allen Teilen den im Zeitpunkt der Montage geltenden Vorgaben, Bestimmungen, Richtlinien und Vorschriften 
entsprechen. 
Der Verarbeiter versichert, dass sämtliche kennzeichnungspflichtigen Brandschutz-Türelemente 
ordnungsgemäss mit dem vorgeschriebenen VKF-Kennzeichnungsschild versehen werden. Der Verarbeiter 
verpflichtet sich des weiteren, die Fertigungs- und Montageunterlagen für die von ihm hergestellten und/oder 
montierten kennzeichnungspflichtigen Brandschutzsysteme während einer Dauer von mindestens 10 Jahren 
sorgfältig aufzubewahren. 
Der Verarbeiter übernimmt die Gewähr für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen 
und stellt den Zulassungsinhaber und/oder die Lieferantin von allen wie auch immer gearteten Ansprüchen 
frei, die zufolge mangelhafter Fertigung oder unsachgemässer Montage durch den Verarbeiter gegen den 
Zulassungsinhaber und/oder die Lieferantin erhoben werden sollten.

mailto:bleisch@mein-schreiner.ch
http://www.bleisch-luzern.ch/

